
TOP:        Viernheim, den 10. August 2011  

Federführendes Amt 
10 Hauptamt 

Aktenzeichen: 057-30 

Diktatzeichen: Wr. 

Drucksache: VL-50-2011/XVII 1. Ergänzung 

Anlagen:   

Produkt/Kostenstelle:   

Stand der Haushaltsmittel:   

Benötigte Mittel:   

Protokollauszüge an: Hauptamt 

 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 
Haupt- und Finanzausschuss 
(Wirtschaftsförderung) 

25.08.2011  

B e s c h l u s s v o r l a g e  

Besetzung des Ortsgerichts Viernheim;  
hier: Ernennungsvorschlag für ein Mitglied des Ortsgerichts 
Beschlussvorschlag: 

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 
Amtsgericht Lampertheim die erneute Ernennung des Ehrenstadtverordneten Hans 
Renner zum Ortsgerichtsschöffen vorzuschlagen.  

 

Begründung (Sachverhalt, Erläuterung): 
Die Amtszeit des Ortsgerichtsschöffen Hans Renner läuft am 12.10.2011 aus. Aus diesem 
Grund ist die erforderliche Wahl in die Wege zu leiten.  
Gemäß § 7 Ortsgerichtsgesetz (OGG) werden die Mitglieder des Ortsgerichts auf Vor-
schlag der Gemeinde vom zuständigen Direktor des Amtsgerichts auf die Dauer von zehn 
Jahren ernannt. Die Amtszeit kann auf fünf Jahre begrenzt werden, wenn der Vorgeschla-
gene bereits das 65. Lebensjahr vollendet hat. Erneute Ernennung ist zulässig. Nach Ab-
satz 2 dieser Vorschrift hat die Gemeinde die Personen vorzuschlagen, auf die mehr als 
die Hälfte der Stimmen der gesetzlichen Zahl der Gemeindevertreter entfallen.  
Herr Ehrenstadtverordneter Hans Renner ist seit 2001 Ortsgerichtsschöffe und zu einer 
weiteren Übernahme des Ehrenamtes bereit.  
Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 08.08.2011 beschlossen, der Stadtverordnetenver-
sammlung zu empfehlen, dem Amtsgericht Lampertheim die erneute Ernennung des Eh-
renstadtverordneten Hans Renner zum Ortsgerichtsschöffen vorzuschlagen. Dem Haupt- 
und Finanzausschuss (Wirtschaftsförderung) ist Vorlage zu machen.  




